
Anlage 3 zum Vertrag :   § 16 Recht auf Beratung und Beschwerde 

Selbstverpflichtung der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein- 

Westfalen für internes und externes Ideenmanagement in Einrichtun- 

gen und Diensten der Pflege, Alten- und Behindertenarbeit 

1. Ideen und Beschwerden von Bewohnerinnen und in Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege in 

Nordrhein-Westfalen (insbesondere in Pflegeeinrichtungen der stationären, teilstationären und häusli- 

chen Pflege) sind selbstverständlicher Baustein der systematischen Qualitätssicherung. Das Vorhanden- 

sein eines Ideenmanagements wird deshalb von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Trägern als 

Chance zur Weiterentwicklung einer menschengerechten fachlichen Arbeit verstanden. 

2. In den Einrichtungen und Diensten können Ideen und Beschwerden jederzeit vorgebracht werden, in 

jedem Fall zu den üblichen Geschäftszeiten. 

Die Träger und Einrichtungen sorgen dafür, dass die Ideen und Beschwerden unverzüglich dokumen- 

tiert und einer für die Einrichtung zuständigen Person oder Abteilung unterbreitet werden. 

Den Ideen- bzw. Beschwerdeführenden muss deutlich sein, dass Vorfälle konkret benannt werden müs- 

sen, damit eine sachgerechte Bearbeitung möglich ist. 

Jeder Träger wird Grundsätze eines solchen „internen Ideenmanagements“ festlegen und diese in geeig- 

neter Weise bekannt machen. 

3. Jede Einrichtung teilt ihren Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern Anschriften und Telefonnum- 

mern interner und externer Stellen mit, wie z. B. 

a) vom Träger beauftragte Person zur Entgegennahme von Ideen und Beschwerden, 

b) Heimbeirat, 

c) Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, 

c) Heimaufsicht, 

d) zuständige Kranken- und Pflegekasse, Sozialhilfeträger, 

f) Verbraucherberatung. 
   

4. Die 17 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege verpflichten sich, 

a) durch geeignete verbandliche Informations- und Fortbildungsveranstaltungen die Ideen- und Be- 

schwerdekultur in den Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege auszubauen, 

b) auf jede eingegangene (mündlich oder schriftlich) Idee bzw. Beschwerde binnen 7 Tagen zu reagie- 

ren. Soweit erforderlich, werden die Spitzenverbände im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben 

beraten, vermitteln und in streitigen Fällen moderieren, soweit das gewünscht wird. 

c)  Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege werden auf dieser Grundlage zunächst jährlich 

einen Erfahrungsbericht über Ideen und Beschwerden erarbeiten, welchen sie dem Landespflegeaus- 

schuss, den kommunalen Spitzenverbänden, den Landschaftsverbänden und anderen Stellen bzw. 

Kranken- und Pflegekassen zur Kenntnis geben. 

5. In den Musterverträgen der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege wird 

den Bewohnern in Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege ein Rechtsanspruch auf Einhaltung dieser 

Selbstverpflichtung eingeräumt. 
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